
Nach dem Zuwanderungsbegrenzungsgesetz von 2004 hat­
te sich die Qualifikationsstruktur der Einwanderer deutlich 
verbessert, da sie immer mehr durch Zuzüge aus anderen 
EU-Staaten geprägt wurde.

Derzeit steht eine Steuerung der Zuwanderung von Arbeits­
kräften nach einem Punktesystem verstärkt im Zentrum 
der Debatte. Eine Arbeitserlaubnis würde dann erteilt, 
wenn etwa bei Alter, Ausbildung und Sprachkenntnissen 
zusammen eine bestimmte Punktzahl erreicht wird. Über­
zeugend ist das nicht. Denn letztlich sind die beruflichen 
Fähigkeiten entscheidend; mitunter sind Sprachkenntnisse 
hilfreich oder gar nötig. Das wäre es dann auch schon. 
Jemand, der gar keinen Berufsabschluss oder eine Qualifika­
tion hat, die es auf dem deutschen Arbeitsmarkt im Über­
fluss gibt, wird auch dann, wenn er jung ist und perfekt 
Deutsch spricht, schwerlich hierzulande einen Job finden. 
Der bestehende Blue-Card-Maßstab ist daher hinreichend: 
Arbeitskräfte aus Drittstaaten können in bestimmten Be­
rufen (Ingenieure, Ärzte etc.) dann einen Job annehmen, 
wenn sie mindestens den durchschnittlichen Facharbeiter­
lohn bekommen. Allerdings sind nach dieser Regelung bis­
her kaum entsprechende Fachkräfte gekommen; nach den 
aktuellsten Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 
es 2013 lediglich 2 400. Offenbar ist der Bedarf nicht groß. 
Angesichts des großen und offenen Arbeitsmarktes der 
EU bei zugleich hoher Unterbeschäftigung sollte es auch 
mittelfristig keine Knappheit an Fachkräften geben.

Politisch Verfolgten und Kriegsflüchtlingen muss aus 
humanitären Gründen geholfen werden. Asyl ist auf Zeit 
ausgelegt – solange der Anlass für ihre Flucht besteht. Die 
Politik sollte die Bevölkerung darauf einstimmen, dass die 
Zahl der Hilfesuchenden weiter stark wachsen dürfte. Denn 
die gemeinsame Ursache der internen Konflikte in vielen 
Ländern insbesondere des Nahen Ostens und Afrikas ist 
das rapide Bevölkerungswachstum und der stark wach­
sende Anteil an jungen Leuten, die in ihrer Heimat immer 
schwerer das angestrebte Einkommen finden. 

Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz – so 
der in der letzten Woche vorgetragene Vorschlag des 
CDU-Generalsekretärs, der von der SPD unterstützt wird. 
Eigentlich braucht man ein solches Gesetz aber nicht, denn 
es gibt ausreichende gesetzliche Regelungen. So besteht 
für Arbeitnehmer aus der EU vollständige Arbeitnehmer­
freizügigkeit. Zuwanderungen in die Sozialsysteme aus 
anderen EU-Staaten könnten mit einem entsprechenden 
Sozialrecht abgewehrt werden. Und für Arbeitsmigranten 
aus Drittstaaten gibt es die Blue-Card-Regelung.

Dennoch wäre ein Einwanderungsgesetz sinnvoll. Zum 
einen sind die Regelungen über eine Vielzahl von Para­
graphenwerken verstreut. Zum anderen und vor allem 
scheint im Zuge der stark wachsenden Zahlen an Asyl­
suchenden der Druck auf die Politik zu steigen, eine 
weitgehend unkontrollierte Zuwanderung zuzulassen. So 
wird seitens der Unternehmensverbände gefordert, die 
Vorgaben für eine Arbeitserlaubnis bei Asylsuchenden 
noch weiter zu lockern. Aus deren Sicht ist das verständ­
lich, denn wenn das Arbeitskräftepotential aufgestockt 
wird, steigt der Druck auf die Löhne. Die politisch bestens 
vernetzte Migrationsindustrie wittert fette Beute: Je stärker 
die Zuwanderungen, desto höher die staatlichen Ausgaben 
für Integrationsprogramme. Dazu passt, dass in der Praxis 
das Asylrecht im Sinne des Grundgesetzes zunehmend 
verwässert wird. Wer einmal in Deutschland angekommen 
ist, hat recht gute Chancen zu bleiben. 

Gerade weil immer weniger zwischen Asyl- und Einwande­
rungspolitik getrennt wird, wäre ein Einwanderungsgesetz 
mit klaren Leitlinien für die Zuwanderung nötig. Anderen­
falls wiederholt sich das politische Versagen vergangener 
Jahrzehnte, als man einen starken Zuzug bildungsferner 
Gruppen einfach zuließ. So zeigen die Ergebnisse der 
PISA-Studie von 2003, dass – abgesehen von Belgien und 
Österreich – in kaum einem anderen OECD-Staat die sozia­
len Unterschiede zwischen angestammter Bevölkerung und 
Migranten so groß wie im Falle Deutschlands ausfielen. 
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